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�����������Während SPD und CDU ihren Richtungs-
streit zur Frage der Zukunftssicherung der gesetzli-
chen Krankenversicherung in aller Öffentlichkeit aus-
tragen, hat der Bundesvorstand von Bündnis 90/Die
Grünen am 7. September 2004 in aller Ruhe einen
Leitantrag zur „grünen Bürgerversicherung“ vorge-
stellt. Anlässlich der am 2./3. Oktober 2004 statt-
findenden 23. ordentlichen Bundesdelegiertenkonfe-
renz in Kiel soll der Antrag zur Beschlussfassung
vorgelegt und verabschiedet werden.

Die Ersatzkassenverbände in Baden-Württemberg
nahmen dies zum Anlass, die gesundheitspolitische
Sprecherin, Biggi Bender, am 15. September in der
VdAK/AEV Landesvertretung Baden-Württemberg
zum vorliegenden Grundkonzept einer grünen Bür-
gerversicherung zu befragen.
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� Dafür gibt es vor allem zwei Argumente: Es gibt

keinen guten Grund dafür, dass ausgerechnet die
wirtschaftlich leistungsfähigsten und im Durch-
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schnitt auch gesündesten Bevölkerungsgruppen
nicht am Solidarausgleich innerhalb der gesetzli-
chen Krankenversicherung beteiligt sind. Zudem
wird durch die heutigen Parallelstrukturen von ge-
setzlicher und privater Krankenversicherung sowie
Beamten-Beihilfe der Wettbewerb zwischen den
Krankenversicherern stark eingeschränkt. Durch
eine Bürgerversicherung würde endlich eine ein-
heitliche Wettbewerbsordnung entstehen, inner-
halb derer alle Krankenversicherer – gesetzliche
und private – miteinander um alle Bürgerinnen
und Bürger konkurrieren. Das würde der Qualität
und Wirtschaftlichkeit unseres Gesundheitswesens
zugute kommen.
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� Private Krankenversicherer sollen die Bürgerver-

sicherung genauso anbieten können, wie die öf-
fentlich-rechtlichen Krankenkassen auch. Aller-
dings zu den Bedingungen der Bürgerversiche-
rung. Das heißt: Niemand wird abgelehnt, keine
Risikoprüfungen, einkommensabhängige Beiträge
und Teilnahme am Risikostrukturausgleich.
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� Zur Finanzierung der Bürgerversicherung wollen

wir alle Einkommensarten heranziehen, also auch
Miet-, Zins- und Kapitalerträge. Damit würde
endlich die Ungerechtigkeit beendet, dass die Bei-
tragsbelastung eines Versicherten nicht von der
tatsächlichen Höhe seines Einkommens, sondern
von der Zusammensetzung seiner Einkommens-
quellen abhängig ist. Über die Höhe der
Beitragsbemessungsgrenze diskutieren
wir noch in der grünen Partei. Einige
wollen sie auf das in der Rentenversiche-
rung geltende Niveau von 5.150 Euro
heraufsetzen. Andere – zu denen auch
ich zähle – sprechen sich für die Beibe-
haltung der geltenden Beitragsbemes-
sungsgrenze aus. Wir wollen vermeiden,
dass die Menschen, die heute freiwillig
der gesetzlichen Krankenversicherung
angehören, durch eine Bürgerversiche-
rung zusätzlich belastet werden. 
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� Grundsätzlich soll in der Bürgerversicherung der-

selbe Leistungskatalog gelten, wie heute – nach
der Gesundheitsreform – in der gesetzlichen
Krankenversicherung auch. Die Konkretisierung
und Fortschreibung des Leistungskatalogs wird
auch weiterhin im Gemeinsamen Bundesausschuss
durch Krankenkassen und Ärzteschaft unter Be-
teiligung der Patientenverbände erfolgen.
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� Wir wollen, dass Kinder auch weiterhin beitragsfrei

bei ihren Eltern mitversichert sind und wir wollen
auch, dass nicht-erwerbstätige Ehegatten, die Kin-
der erziehen oder Angehörige pflegen, keine Bei-
träge zahlen müssen. Für ungerechtfertigt halten wir
aber die beitragsfreie Mitversicherung von nicht-er-
werbstätigen Ehegatten, die weder Kinder erziehen
noch Pflegeleistungen erbringen. Hier schlagen wir
ein Ehegattensplitting vor. Das heißt: Das beitrags-
pflichtige Einkommen des erwerbstätigen Ehepart-
ners wird rechnerisch auf beide Ehepartner verteilt.
Danach werden beide Einkommenshälften bis zur
Beitragsbemessungsgrenze der Beitragspflicht unter-
worfen. In der Folge würden Einverdiener-Ehen,
deren Einkommen oberhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze liegt, einen größeren Teil ihres Einkom-
mens der Beitragspflicht unterwerfen müssen als bis-
her. Damit würde endlich die Ungerechtigkeit been-
det, dass gering verdienende Krankenversicherte
mit ihren Beiträgen besser verdienende Einverdie-
ner-Ehen subventionieren.
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� Wir haben zu Beginn des Jahres bei einem re-

nommierten Forschungsinstitut ein Gutachten über
die Auswirkungen einer Bürgerversicherung ma-
chen lassen. Die Forscher haben errechnet, dass
durch die Einbeziehung aller Bürgerinnen und
Bürger der durchschnittliche Krankenversiche-
rungsbeitrag um 0,6 Prozentpunkte und durch die
Ausweitung der Beitragspflicht auf alle Einkom-
mensarten um weitere 0,8 Prozentpunkte abge-
senkt werden könnte. Weitere 0,2 Prozentpunkte
an Spielraum für Absenkungen würde durch die
Einführung des Ehegattensplittings entstehen. Zu-
sammen sind das 1,6 Prozentpunkte. Wenn wir
davon ausgehen, dass zum Jahresende der
durchschnittliche Beitragssatz in der Krankenversi-
cherung voraussichtlich bei 14,1 Prozent liegen
wird, würden wir durch die Einführung einer
Bürgerversicherung auf 12,5 Prozent kommen.
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� Ich bin da ganz optimistisch. Der internationale

Trend geht hin zu Einwohnerversicherungen. In
Europa gibt es außer in Deutschland nur noch in
den Niederlanden eine Zweiteilung in ein gesetz-
liches und ein privates Krankenversicherungs-
system. Und das nicht mehr lange – unsere Nach-
barn werden zum 1.1.2006 beide Systeme in
einer allgemeinen Krankenversicherung zusam-
menführen. Für eine Bürgerversicherung sprechen

eben nicht nur die höhere Beitragsgerechtigkeit
und die nachhaltigere Finanzierung, sondern
auch Gesichtspunkte der Qualität und Wirtschaft-
lichkeit.
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� Die Reform der Finanzierungsseite der Kranken-

versicherung wird in der nächsten Legislaturperio-
de auf der Tagesordnung stehen. Bis dahin gilt es
die Debatte um die Eckpunkte einer solchen
Reform zu führen und für sie zu werben. Solche
großen Reformen brauchen die Unterstützung
über parlamentarische Mehrheiten hinaus. 
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Eckpunkte der grünen
Bürgerversicherung
Mit der Bürgerversicherung soll die solidarische
Krankenversicherung erhalten und eine nachhalti-
ge Möglichkeit geschaffen werden, die Lohnne-
benkosten zu senken.

In dem vorgelegten Leitantrag werden zum Bei-
spiel die Grundlinien skizziert, mit denen die
strukturellen Defizite in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung beseitigt werden sollen. Eine solida-
rische Wettbewerbsordnung werde zu mehr Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
führen. Ziel sei es, mehr Möglichkeiten zu Direkt-
verträgen zwischen Krankenkassen, Ärzten und
Krankenhäusern, mehr Wettbewerb für die phar-
mazeutische Industrie und mehr Transparenz über
das jeweilige Versorgungsangebot zu schaffen.

Zudem soll die Bürgerversicherung alle Bevölke-
rungskreise in die Bürgerversicherung einbeziehen,
um mehr Gerechtigkeit bei der solidarischen Fi-
nanzierung zu gewährleisten. Mit einem Ehegat-
ten-Splitting soll künftig Ungleichbehandlung von
Einkommen verhindert werden. Außerdem sollen in
die Beitragsbemessung für die Bürgerversicherung
auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
sowie aus Zinsen und Kapital einbezogen werden.
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